Die Tagung des Föderativverbandes
Der Vorstand des Föderativ-Verbandes  ist Montag, den 14. März in Bern zur Besprechung der gegenwärtigen Lage im Beamtengesetz und den anderen gewerkschaftlichen Fragen zusammengetreten. Der Präsident, Kollege Robert Bratschi, begrüsst die Anwesenden, im besonderen Kollege Bürklin, den Vertreter des Personals in der ständerätlichen Beamtengesetzkommission, den die Geschäftsleitung als Gast zu der Sitzung eingeladen hatte.
Kollege Bratschi referiert über die Behandlung der Differenzen im Beamtengesetz durch die ständerätliche Kommission. Durch die Nachtragsbotschaft  des Bundesrates,  in  das Beamtengesetz einen Artikel, die Arbeitszeit zu verlängern, aufzunehmen, ist die Lage ausserordentlich verschärft worden. Der Vorstoss zur Arbeitszeitverlängerung ist erstmals erfolgt im Verwaltungsrat der Bundesbahnen durch die Motion Rothpletz. Der Verwaltungsrat hat in seiner Mehrheit dieser Motion in verschärfter Form grundsätzlich zugestimmt.  Es wurde dann bekannt, dass der Chef des Eisenbahndepartementes die Arbeitszeitverlängerung in das Beamtengesetz hinein manöverieren wolle, und der ständerätlichen Beamtengesetzkommission lagen dann auch bestimmte Anträge vor. Die Arbeitszeitverlängerung sollte durch einen Artikel 68 bis in das Gesetz aufgenommen werden.  Der Inhalt dieses Artikels ist so weitgehend, dass seine Anwendung nichts anderes wäre als die völlige Aufhebung des gegenwärtig in Kraft stehenden Arbeitszeitgesetzes.  Durch einen Art. 37 bis soll die Arbeitszeitverlängerung mit Prämienauszahlung für Ersparnisse kompensiert werden. Die Maximalziffer von 200 Fr., die für diese Prämie genannt wird, wäre niemals zu erreichen, da ja nach der Generaldirektion der S.B.B, die Maximalersparnis auf 6,4 Millionen Fr. beziffert wird, wonach die Hälfte dem Personal zugute kommen sollte, also ungefähr 100 Fr. pro Eisenbahner.  Für mehr als die Hälfte des eidg. Personals ist Art. 37bis, auch wenn er gut gemeint wäre und die 200 Fr. erreicht werden könnten, was nicht der Fall ist, bedeutungslos, da für diejenigen Beamten oder Arbeiter, deren Gehalt oder Lohn auf Grund des Besitzstandes die in Art. 37 festgesetzten Höchstbeträge überschreitet, die Prämien wegfallen.  Die Geschäftsleitung des Föderativ-Verbandes hat sofort zu der Verkoppelung des Beamtengesetzes mit der Arbeitszeitverlängerung Stellung genommen und beschlossen, dem Vorstand Ablehnung eines solchen Gesetzes zu beantragen. In der schweizerischen Presse sind die Anträge des Bundesrates frostig aufgenommen worden. Die Arbeiterschaft lehnt die Arbeitszeitverlängerung strikte ab. Ein Beamtengesetz, das eine Arbeitszeitverlängerung mit sich bringt, ist in der Abstimmung vor dem Volk besiegelt. Es liegt also im ureigenen Interesse des Zustandekommens eines Beamtengesetzes, wenn von dem Art. 68bis Abstand genommen wird. Im Bundeshause scheint man das nicht einzusehen, denn unterdessen ist die Nachtragsbotschaft des Bundesrates erschienen, in der an den ursprünglichen Anträgen festgehalten wird. Neu ist hinzugekommen, dass die Arbeitszeitverlängerung  auch bei den  privaten Hauptbahnen in Anwendung kommen soll. Im Vorbeigehen streift Kollege Bratschi auch den Bericht der Generaldirektion S.B.B. über die ausserordentlichen Kriegsleistungen der Bundesbahnen,  den  die „N.Z.Z.“ zum grossen Teil publiziert hat, trotzdem der Verwaltungsrat den Bericht mit grosser Mehrheit an die Generaldirektion zurückgewiesen hat. In diesem Bericht tritt deutlich die Absicht hervor, das Personal als den grossen Kriegsgewinner darzustellen. So wird überall versucht, die Öffentlichkeit zu ungunsten des Personals und seiner gerechtfertigten Forderungen zu beeinflussen. Die Verhandlungen in der nationalrätlichen Kommission über die Disziplinargerichtsbarkeit  haben zu günstigen Resultaten geführt. Sollten die Anträge der nationalrätlichen Verwaltungs- und Disziplinargerichtskommission durchdringen, so hätte das eidgenössische Personal am Gesetz ein grosses Interesse.
Kollege Bratschi kommt noch auf die bevorstehende Revision der Statuten der S.B.B.-Pensions- und Hilfskasse zu sprechen. Es soll die Revision eine gewisse Erhöhung der Beiträge der Versicherten, aber auch eine solche der Leistungen der Kasse bringen.
Kollege Bürklin verbreitet sich über Einzelfragen der letzten Verhandlungen in der ständerätlichen Beamtengesetzkommission. Am 15. März tritt diese Kommission neuerdings zusammen, um endgültig zu den Vorschlägen des Bundesrates Stellung zu nehmen. In Genf hat eine Versammlung des eidgenössischen Personals mit 1200 Mann einmütig eine Entschliessung gegen die Verkoppelung des Beamtengesetzes mit der Arbeitszeitverlängerung gutgeheissen. Wie in Genf ist auch in der übrigen Schweiz der Geist im Personal einmütig gegen eine Arbeitszeitverlängerung.  Kollege Bürklin hat  seinerzeit  angeregt,  der Bundesrat möge in der Frage der Arbeitszeit den Standpunkt des Personals anhören. Eine solche Gelegenheit ist dem Personal nicht geboten worden.
In der Diskussion wird von Kollege Rohner darauf aufmerksam gemacht, dass die Arbeitszeitverlängerung nach dem Antragsentwurf des Bundesrates auf den weitaus überwiegenden Teil des Personals ausgedehnt werden solle. Die Mimik mit der Gewinnbeteiligung ist keinen Schuss Pulver wert.
Kollege Knellwolf erklärt, dass es auch in den Kreisen der Postbeamten nicht  verstanden  worden ist, dass der Bundesrat einen Antrag auf Verkoppelung des Beamtengesetzes mit der Arbeitszeitverlängerung eingebracht hat.  Die Postbeamten lehnen diese Verkoppelung. ab.
Kollege Leder von den Zollangestellten vertritt den gleichen Standpunkt.
Kollege Dr. Otto Lang vom Zentralbeamtenverband erklärt, dass sein Verband eine solche Verkoppelung entschieden ablehnt.
Kollege Dr. Hans Oprecht macht geltend, dass der Verband des Personals  öffentlicher  Dienste  jedes Beamtengesetz  ablehnen müsste, das eine Arbeitszeitverlängerung mit sich bringt.
Für die Telephonarbeiter gibt Kollege Mischler, für den Verband der Telephon- und Telegraphenbeamten Kollege Michon, für den Eisenbahnerverband Kollege Bratschi die gleiche Erklärung ab.
Der Präsident des Föderativ-Verbandes stellt fest, dass sämtliche dem Verband angeschlossenen Verbände auf dem Standpunkt der Geschäftsleilung stehen.
Nach einigen orientierenden Worten von Kollege Bürklin wird die Resolution zu den Teuerungszulagen zur Abstimmung gebracht, die ebenfalls einstimmig angenommen wird.
Der öffentliche Dienst, 1927-03-18.
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